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H. t; .

,

in jeder, welcherzum Brauen berechcigetist, mußmit den Vorschriftsmnßigen
Brau- und Darrgerathsthaftem ingleichenmir richtigen und geeichtenBrau-

bdttichen,Tonnen und Säckem Ver-sehenseyn. «

-

. m
.

»

Die Braner sollensichrichtiger,und nur solcherGefäßebedienen-, welchenach dem

ihresOrtes eingeführtenGeimåßegeeichetsind, Und den bestimmtenInhalt nicht über-
steigen.

’

.

«

«

» ,

«

.

"

H« Its -

Die Säcke, "·wor""innedan Malzzum Schrotennach der Mühlegebracht-wird, sol-
len sämtlichzu» 2. und 4. Scheffel oder nach dem in einer oder andern Provinz üblichen
Maaße eingerichtet, keine dergleichenspabehwelche mehr oder wenigerenthalten , Zuge-
lassen, und das Taragewicht von einer jedenSacksorte saufder an der Mühkenwagezu
afsigirendenWa(gen-tabellebestimmtswejzden

’

«
l

Jn den ·-Wage-tabellensoll bestimmet werden, was das Malz nndhasrte Getraide
nachUnterschiedder verschiedenenGetraidesortenbeyHinsendusngnach der Mühle am Ge-
wicht enthalten, und wie viel non dem-Müller an geschrottenemMalze, Schrot-r und
Mehl im Gewichtwiedernmzurückgeliefertwerdenlneüsse «

«

-

»

·

»

Von dem ersten Juni-i diesesIJahrjsan, sollendey sämtlichenBranern die Bot-
» t«iche,Tonnen und Sacke vom Stadtcontrolleny und wo dergleichennicht Vorhanden

sind, vom EiinnehmsermitZuziehungeinesRathsinitgliedeskund eines besondersdazu in

Eid und Pflicht zunehmenden Bdttichermeistersüberschlagen,revidiret, und die, nach ,

der ts.2. gegebenenVorschrift richtigbefundeneTonnenund Säcke, imgleichendie Bör-
tiche und zwar letztereauf beiden-Seitenmit dem Städtewappenund dem Rahmen des
Eigenthümer-Zbeze·ichnet;—die unrichtigbefundene Tonnen und Säcke aber dem Eigen-
thikmer zurückgegebennnd derselbenicht eher zum Brauen gelassenwerden, als dis sel-
bige berichtigetsind0

»

s
.

-

« -«

Jede-rBraner ist-verpflichtetein besonderesBuch zu halten, in welchemjedes Ge-
bråude von dem Acciseamtedes OrtszunterfolgendenRubrisquen -

1) Tagz Monathund Jahr-; wenn das Malz versteureitworden-
·2)Anzahl der Scheffel, -

.

Z) Betrag der bezahltenGefallez « «

·-

»

,
4) Rahmen der Mühle oder des Müllers, wo das Malzverschrotenwordeni

eingekrägen,von dem Stadtcontrolleriraber, und wo diesernicht vorhanden,f bon dem —

sonst zndiesem GeschäftangewiesenenAcciseosfsicianten -

»

’

« « —

.- -

"

F) den
«

-«-
.’ «

Js
«



5) den Tag xmddie Stunden-seyneingemischecworden," .
,

O«dek"Tagder Fassung,und
"

«
, s

«

"«

"7) die gezogäskTonnenzahls
«

x

«

«

bemerkstwkrdewmuß.
-«

,

»

«

»
.

» »

-

«

»
—

«

.· U.
·

’
"

s

Die you den ngmern und MagisiräkenangesetzkeMühlenkWagebebiwtgsollen
zur WähwehmungdeFÄllerhöchsienActiseinteresseuvdAbwendungaller Unkerfchlkjfk
yichtyuf besondersVerpflichtehsondern es soll auchbeysdeit Mähfenwagetkein Acöisåsss
siciankZkuControkliruågdes abzuwi«e«gendenGetrafdes mit angestellet,wundvon demsele
dieserhalb ein«bsesdnstzresRegister geführerwerden. ·Det:kn AcciseämtetnUnd Obecbkä
Renten wirdLbieBergnfßertlseiletj dik von dewsWagebedienkenzu führendeRegister sos
oft sie es nöthigfinden, nachzusekhemum die Metz- Schrot-t-.und Mehl-Acciseg«efäxke«
dadurch zu contrpjliyw » »

·

Die Prassermüssen,»bevorsie das Malz zur Mühleschicken
, .

-

- «« . «a) die SchessefzcihfdesakzuschroktendenMalzessy
"

«

» -h) die G«ekraidecirr,
«

,

«

-

.

,
,

,

«

,

OdieiMHkxleyanfwelchergeschrokrenwokdemund
«

,

d) die Anzahl der Säcke worin sie-das declarirte Malzqyaytumzur-Mühle«
bringenwollen,

»
—

·

keydem Accisseamtedeklarirem und sogleiksydie TarifmäßigeGesäcZHdafüxentrichten.
«

«

sj 14. »

» ,

«

Jeder Brauer darf nicht mehr noch weniger an Malz decsarirenals er zu dem vor-

zunehmenden Gebräudegebraucht ,- und-nach der LocalsBrauordnuug zu einemganzen-
halbem lydzerzBiertzxgzbkgypgxFeIgLfeHekW. J -

. ,

7
,

« , Der-Mauer darf das Mafzsvon verschiedene-ZGewakdesiarrennicht mit einander
vermengen, sonderner mußjede Gerrasdecirr befonders bedurfte-r

«

.

. Hi - IS.
s

» » »

«

DIEgestheheueDeksäkakstmußde Acciseeinesmerin esii besofidkresDeklarationsk
kegistersäinkkägevxdieswkrichtereGefcsllevgehörigesOrtes in Einnahme stellen) und dem-J
AerciätitevdarüberNeinesQlkiktyngertheilew« s

« «
«

, » .

.

. K I»7«
« «.

;
s

« DER MälzfdkwagäpiOfficiankenwird ausdrückfichuntersagt, weder-May noch
GetkdibökzsiwpschsokdnsoderVenmahleyohne Vorzeigungeiner Acciseqttittungzum Ein-«

sviegeristZiåfÆmdisjiEs « "- -T .

·

«

·-
«

- ö! 182 - s

Där NEühfeanagemeisterUnd dek dabei) angestellteActiseoffickanksollen genau
HERRka -daß"«dä·ssMc-l—z«v71itdersDeclararivyübereinstimmend, auch nicht verxsnengx
iiidessasigefeiåchkåtfest»auch«vb die-sZäHZDWScheffel imd die Säcke mir der Acciscquirctmxf
übkreimiwendjUnd ob letzteregehöriggeeichcersicjdsk «

«

»

« ·

Im Fall die Mühlenwangfsiciankeneine llurichkigkeicentweder in der deckarisrteti
Gekraideart odeszcheffelchhhodepzdgßdie Säcke yiciz;r,geeicl)ersit«1d»z»en(deckeiisollten,
GHERZiselßjgeTSasMdsstpfijktit)«B"e«kl)käg"vehinev«;"««nyddem Accistatkfkdavon zur nä-«

—.«..x..-«-«-I.s.4.- «. x —

«

skaUåkåfäskhtmgAsizkkgeEihxinx«
.

s?»'·Ik-«"«7sj;«,«7.is«...5’:’-«
«·-

’

, k .

«

««« »

-
«

«

«-s«·ÆesMaizwußstsrzeifkwtkenzufr»W9«gegebrochkvydvSystksnderMühlegenetzx
iveipwkwssszkffsvfgefBxaitskj«5kdelchet·’ngkgeikhandekaund genetzresoher«»vermengcei
Mal-zMMHFVriiiskszsssäkfällpImvie«Mlemenksmckßfge«"Stmfe.
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H.
,

at. .

Alles Male- Getraide,Mehl nnd Schrort, welches-zurMühlenwage,es sey ent-

weder zum Einwiegen in· die Mühle, oder zukwAuSwiegenaus den Mühle-i gebracht »

wird, müssen diesWageofsiciantengetreulichund mit gehörigerGenauigkeitabwiegenz
widrigenfalsselbigeReglementsmäßigeBestrafungzu gewärtigenhaben.

.

. 22. .

»

Jeder Steuerschuldige,welcher etwas zur Wage bringt nnd sich damit im Som-

»

mer von»6. bis 12 Uhr Vormittags, und Nachmittagsvon t. bis 6 Uhr, im- Winter
aber-- nemlichVom 1 Rob. bis den letztenFebr.von s. bis n Uhr Vormittags-, und

Nachmittagsvon -1. bis 4 Uhr einfinden mußsogleich und ohne den mindestenAufent-«
halt abgefertiget,außer-vorgedachterZeit aber und am wenigstenin der Nacht beyStrafe
nicht«zur Wage angenommen werden.

«

- -

« -
; 23.

Die Accisanten sind nach der Reihe, wie sie gekommen,abznfertigetn
»

. di ·Z-4. .

«

Wenn die verstenerteScheffelzahlbeynrabwiegenmit dem in der Wagetabellebes-

stimmten GewichtnachAbzugder Tara (das ist GewichtderSacke oder Gefäße) über-

einstimmen;somußder Wagesmeisterdem Brauer einen gedrucktenWagezettelertbsklms
nnd darinnen ,

f

»

·

-

"

. a)"Jahr nnd Datum
»

·

b) Rahmendes Braue-ernv
f

"

»

sp;

c) die Scheffelzahlnnd Getrakdeartj
«

el) Anzahl der Säcke-»
.

e) Das Gewicht-zurMühle, und«
«

f) Rahmen der Mühle, wohin es gehet, -

»

,

«

ailsdruckem welcherdem Brauer, wenn zusdrderskvorstehende-znebst derNelmmersdet
vom Brauer prodncirtenAccisequitiungin dem Mühlenwage«-Regisierunter der laufen-
den Nummer angemerketworden,- zuzustellenzund demselbenauchdie Arciseauittungiu-
rück zu gebenist. ; « .· - .5 .

«

,

"

i« es«
«

« Damit auch das Gewicht durch die Mahlinetzenicht alteriret werde-, soll dieselbe

in den Orten, woes bisher nicht gebräuchlich, nicht in natura genommen, sondern dem

Müller nach dem couranten Preise und Localobseryanzbezahltwerden«, Wo aber die Ab-

gabe der Mahlmetzein natura hergebracht ist, oder dergleichen noch roncedirt werden

möchte, muß als-denn die Mahlmetzenicht besonders zur-Mühle gehracht,«nach-mit ge-

wogen, sonderndem Gewicht des eingehendenKorns zu add—ir«et,..spkxndbeyngnsgehenden
Getraide wieder abgezogenwerden, »OhnebesondereApprobation soll diese-isaber nicht
statt finden.

«

«
»

- «
«

« «

,.
.

’« »

H« 27. —

«

«
·

» » k-«

Wenndie Differenzgegen das in der Mühlenwage-»TabellebestimmteGewichtsich
überF Pfund auf.einenSchesselMalzbelänft,mußsderMühleneWagemeistersolchesnicht
paßirenlassen,L sondern dem Acciseamtedavonsofort Anzeigethun, dieses-Habermit ei-

nem Magistratsmitgliededen Umstanduntersuchenund entscheiden,ob eine Uebermessung
nöthig sey oder nich-?

"

"

»
«

«

.

-

«

sp s, Is. ·« sz »

» Betrage nun die Verschiedenheitdes Gewichts-blinde-n zur Wage -«gebracht-en-
Malze gegendie Wasgetadelleüber 2. bis g·Pfund auf denScheffel, somirs-«PHMSIF
mit einem geeichtenScheffel übermesslsmnnd wenn sichalesdennfindet, daß«das Mehr-
gewichtnichtdurchdie Bonikätdes lisetraidesz4sonderndurchUebermaßverursachtwor-

» sowirdselbigesals eineintendirteDefkandationangesehn, und das Uebermaßdes
-. alzesconfiseirer."DasMnlzrnußtrockenxeingeznessen,»dae»Magß;bepQMksseijskM

abge«
-



abgesieichemnnd dafür auf jedenScheffeltrinkenen Malzes eine halbeMetzeanNüsseiz
maaß genommen werden« BeymAusgange ausderStadt zur Mühle mußsowolsdas
Malz als; der Accisescheinund Wagezetteldem Tphorschreiberdorgewiesenjwerden

«

,

·

Zo. nnd Zi. s
«

. z

Der Thorschreibermußdie Anzahl der Sacke nachdem «Wage-und Accisezettelun-
tersuchenund nachsehen, ob solchevollund geeichetsind. Wenn- er allesrichtig befun-
den, muß er den Inhalt des Accisescheinsnebst dessenNummer -,, imgleichendas in dein

Wagezettel befindlicheGewicht»indas T·horregis«ter"«eintragen,das Datum des Ausgangs
nebst der ThoreegisterNummer auf den Rücken des Accisescheinssattesiirenund die Zettel
dem Brauer hier-nächstzurückgeben; wenn er aber Unrichtigkeitenbemerkt, mußer sol-
chesogleichdem Ackisenmteanzeigen

«

-«
-

—

.

-

. :3·2.

Wann die Mühlenwageaußerhalbdem Thore gelegenist, somußder Brauersich
mit dem dersteuerten Malze und Vorzeigung des Aeeisezettelsbey dem Thorschreibermel-

den- welchersolchennati)siehet, und beybefundener Richtigkeitden Ausgang-, wie Vor-

hin vorgeschriebenworden , attestiret,- der MühlemWagemeisteraber kein Malz zum-

Einwiegen annehmen, wenn nicht auf dem ihm zu producirenden Aceisescheinder Ausk
gang vom Thorschreibersattestiretworden." Die Müller sollenauf diesesReglementdon

ihrer GerichtsdbsrigkeitmittelstHandschlags an Eides statt derpflichtetwerden.
- -

-

’

s. 33.
-

«

«

-.

Jeder Müller.mußfür seine Leute und ihre Verseheneinstehem daherderselbejeder-s
zeit denEontrabentionen in die doppelteStrafe des Consumentengenommen werdenwird.

lDieMiillerTollen weder Geteaide mch Malze Zum Vermahlen vder Verschroten
annehmen , wenn ihnen nicht der vom Thdrfchreiberattejtirte Aceisei ingleichender Müh-
len v-TVaasgezettelnebst dem darinn bestimmtenMalzs oder Getraidequanto Zugkeicheins-

hcindigetwird. -

"

·

Auch darf kein Müllersich unterstehen,Getraide oderMalzeanzunehmen, wenn

der Aceisezettelnicht ausdrücklichaufihn gerichtet, und die darinn bemerkteScheffelzahl
oder Getraideart nicht zutrift7 die Anzahl nnd Qualität der benannten Sackenicht über-·-

einstimlnt, oder letzterenichtVorschriftsmäßiggeeichetsind.
"" «

·

Es M lich aUchNichtMuskel-m- bns zumVevmablenTbeymAcaseamndecnkkkn
Gekmide AböUschMW Vdek dASZUMVesschrvtendeclarirte Getraide zu Vermahlem son-
dern « man fchspchkerdspgsnach der AUWessUUgund der auf dem Acrifezettelsbefindlichkn
Deelaration verfahren

.

-

Wenn Lin Müller TMMDEV sichselbst-osder durch seine Ieute Contraventiones zu

Schaden kommentdßkj solt er dafür hakt bestraft werden
« -

Diese Bestrafung soll auch statt finden, wenn der Müller überführetwird-, das
er das ihm ohne Aeeifei und MühlenWaagezettelzum Vermahlen oder Verschrotenüber-

»

brachte Getraide zwar nicht behaltens,

«

jedochsolches blos Von sichgewiesen-, und die

schuldig-esAnzseigedavon zu thun unterlassenhab-e.
- s

-

!

.
(

-

. 4d. »

-

—

Wenn das Malz oder Getraidenichtan der deelarirten MühleUntergebrachtwer-

den kann, maßsolchesbeym Thorschreiberdesponiret, ein anderer Reises-Scheingelö-
seq auch dem Waagemeistersolchesangezeigetwerden. Zu Venneidung dergleichen
«

. A Z AUfeMi
»



.

-—-

..·—--

— Aceiseamtedavon Anzeigethut-n "-"
«

Aufenthalts ists-esxraber-nothwendig,daßderjenige-welcher etwas zur Mühle bringen
will , zusorderstNachrichteinziehe: ob der Müller solchesannehmen kann und will?

In den Mahlen sollenjederzeitgeeichteTubben zu I. 2 und 4«’Scheffelnvorhanden
seyn, damit bey den Mühlenrevisionendas ·v"er"däcl)tigeGetraide oderSchrot tiberschlae
gen werden kann.

,

-

—

«

. «- -

4s2.
Die Müller sollengehaltenseyn, dasGetraide oder Walz-, .rnelche«sfzu«samxnenge-

höretj besonders zu stellen, fund an einemder Säcke die auf jede Parthie ertheilteAc-
arise-und Mühlen-Wagezettelsanzuheften -

»

,-

«

-

-

,

-

,
.
l« 4""3. -

:

So bald das Getraide oder Malz zu1n-·Vermahlenoder Verschrotenaufgeschüttet
wird, sollen erwehnte Zettel an den Gang gestecket, wenn das Gemahl fertig ist, einge-
risfen-, wieder an den Sack geheftet-, und dem Mahlgastbey Abholsungdes Mehl-es oder
Seh-roteswieder lzugestelletwerden.

—
-

f

-

"

,

» is. ZU. ,

—

»

Wenn »dieMüllerdas-"vorge"sii)riebenenicht befolgen, haben sie dem Besinden nach
harte Bestrafungzu gewärtigen.»,

«

.

-

« .

,

Jst«diesMühlenwageVor der Stadt belegen, so wird das adgemahlneOder abge-
schroteneGetraide, nebst dem vom Müller nach H.43. eingeriffenen Aeeise- nnd Müdi-
Wagezetteln sofort ans die. Michlenwagezinrsicigebrachhnnd daselbst zurückgewogen
All-f,DiesenMsühlenwageniaber darf das MüzslemWagegeldnicht erhoben, sondern es-

.

muß solchesder gl.NFit.ertljeiltenVorschriftgemäs-wesnn die Mühlenwageder Aeeise ge-
lgoretzans demAceiseamtebezahltwerden« »

.
»

. —

.

»

.»· »";;.,;;"6."
,

—.

Der«Mühlen«-Wagemeistermuß-sodanndas von der MühlezarüekgebrachteMehl
oder SchrottgehdrignnterfiiiheiyUnd ivenn sicljnichts bedient-liebesdaben findet- sol-
ches genau abwiegen, das Gewichtim»MeiljlewWagenregisternebst dein Tage, da

solchesznrzickgekvogenworden«perzeichnem hiernachstden eingerissenenWagezettel
zum Gelag-desMühleneWagiexegistersall-sichnehmen,und das Rückgewichtaus dem

eingerisnenAeeisezettelzusa»ne»t»sdenä7Datohernerkemsodann aber letzterndem Eigenthü-
mer wieder

«"

zustellen
"

Eine Differenz des Rückgewichtsniit ders«"Mülxlell-«Wagentabellesollbis ZZis pro
Schesselmehrsoderweniger nicht attendiret werden-»-W«eün abseoder Unterschiedstar-
ker ist, sollderslliühlewWagemeisterdasSchrot nicht derabfiolgenlassen, sonderndem

- H. . « .«.« .-,

Finder sich bey der VorzunehmendenUntersuchung,daßdas Malzschrotangefench-
tet worden,»-»undg«daherdaskTMeergewichtentstanden ist«-ssosssdllder Meislleedes-Halbin
Drey ThalerStrafe genommen«:1nerden-.Jsttdas Schrot aber trocken-;Hund«nicht Freier-
weisen-, daßeine Jntentionzum defraudirendehandem so soll das Mehrgewicht abge-
nommen, undspdeznMüller- ohneWeitlciuftigkeitzugestsegest,:s.bieyminderm Gewicht aber
selbigerangehaltenwerdenz dem Mahlgast denBetrag desjenigenzswas ndchkdem- Gee-
wichtfehlt, nach delaniarfjtprejsezu vergütigenedas Fehlende-mußder Braner sodann
in Natura hinzufügenj weshalb in solchemFall der WagemeistekdexnMahlgastdarüber
ein Attest aussiellen und- ihn an des MüllersObrigkeit vertreisensoll;

«

J
I

,

s · ·

. T — »Es««-«4«
.

,
. .-««.sk·«".’ -

·

.- Wenn,xwievorgedacht;dieMülzlenwageaußerhalbderStadtbelegen»ist,se
mußsichder Brauer beym EingangStilThore mit denjeingeijissenenAreiskksetteslnbeyX-; «"

«

.

"

««
.

«

dem

l
l

l



lx

dem Thorschreibermelden,spwelcherdas Malzschrot nochmals nachstehet,das auf dem

Aeessezezktelnotirre RückgewichtimThorregistereintrågtjyden richtigenEingangunter

dem Rtückgewichtauf dem Aecisezettelbemerken und selbigendem Bretter-wieder zustelle.
«

»

:
,

«
.

,

«

" « «

,

'- «.«
,

Der Brauer ist sodanngehalten, — mit dem vorerwehntenAeeisezettel,auf welchem
·

das Hin- und Rückgewichtdes deelarirteanalzestingleichenden Tag, wenn dasselbe
zur Mühle aus der Stadt gegangen, und an welchemes«wieder zurückgekommenist-,
annotirt worden, sichauf dem Aeeiseamte zu melden-»und beyselbigemdie festgesetzten,
MühlemWagegeldervon den«der AeeisegehörigenWagen zu entrichten.

s«

-

«
'

«

h. 51.
·

,

«

.

Das Aeesseamtmuß bevm Empfang des Aee’ise-Zettelsdas Verfahrender Wage-«
OsficiantenundThorbedieutegehörigprüfen,die entrichteteMuhlensWagegebührenzur

,

besondern Einnahme eintragen, den Aceisezettel an sich nehmen, und dessenInhalt in
dem nach E.8..·Von jedemBrauer zu produeirendenBuche nebst den entrichteten Aeeisez
und Mühlen-Wagegefälleneintragen, und dem Brauer den Erlaubnißscheinserkheilen.»

«

,

«

. 52. »

.

Hiernächstmußder Brauer dem Aeciseamtedeelariren., an welchemTageund zu

welcherStunde er Xeinmeischenwill, -tvelches·sodanndem Stadteontrolleur oder sonst
dazu bestelltenAeeise-OffieiantendavonNachrichtzu ertheilen hat«

«

, ,
. 53.T -

sp »

Kein Brauer soll sich bey Strafe unterstehn, ohne dieseDeelaration vorher beym
Aeeiseamtegethan zu haben- und ohne Beyseyneines Aeeise-Offlcianten,einznlmeischenx

Der, deym Einmeischen gegenwåxztigeAeeiseosfieianrmußzuförderstdie Brause-
fåße revidiren, ob sie im VorschriftsmåßigenStande und gehöriggeeichec sind, hiernächst
aber das Malzschrottgehörigin Augenscheinnehmen,- und nachsehem daß nicht mehr und

nicht weniger elngeineikihtwerde, als ver-teurer worden und zu dem vorhabenden Ge
hrciude nachVorschriftder szauordnnnggenoxnmenwerden muß-. «

-

— s. Is» —

«’

.— —

Sobald die Einmeisrhunggeschehen,nimmt der Aeeiseofsieiantdeanrlanbnißscheim
« welchenszdasAeeiseamtdem Brauer ertheiletihat , und notiret im Brauhuchedesselben,
den Tag und die Stunde, wenn die Einmeischunggeschehenist.

"

"

- J s.
"

56. O
,

.

f

«

« Ohne besondereDispensatjonsoll kein-Braun sichunterstehen, ohneBeyseineines
Aeeiseofsieiantenzufassem sondern esmußsederzeitben.Strafe einer von selbigendabeh
zugegen kleons«.x

"

-

- T-. - - . .

s« «

- -

Weil aber der Aufenthaltbeymgaffendes Bieres dem Getränke nachtheiligseyn
kann , so»soll der A.eeiseofsieian.t,welchemdieses Geschäfteübertragen»ich sich sogleich
nach»erhaleenerNachrichtin dem Bransguseeinfinden, -bey uberführrerNachlässigkeit
aber bestraftwerden« , ,

«

» —»
-

«
«

-

-

»

— ;-

-·BeymFassenmuß derOfsieiantzåbermalsdiexBraUgefåßerevidirewund genau
acht haben, daßnichtmehrere Tonnen Bier, Halbblerund Covent gezogen werden, als

Wh»Pelz;Leeal.--Brgnorsdnungund Observanzvon dem versteuerten Gebraude gezogen
«

werden soll.
.

.

.

«. »

-

. . ,

»
;,

..-Es.sOU«AUchfernerhin nicht anders-·als zu ganzen-, halben und Viertelgebråuden
SEVMIFUund dazu die nachzjedesOrtes besonderenBrauordnung- bestimmte Scheffel-
zahl genommen werden«

«

«

U
«

g« -·
«"«

nnd.
«



- s.
,

60.
«

-

Jedem Brauer wird nachder in den Brauordnuugen jede-EsOrts vorgeschriebenen
Vmuverfassungund mit Bewilligung der Obrigkeitdie Wahl frey gelassen, ob er dop-

pelkes, ordinaires oder Halbbier brauen will. Er muß aber solchessey Losung des Ac-

jcisezettelsdeelarirem und kann nicht zu einer Zeit mehrereSortenBiers brauen-, sondern
jedesmal-ilnur eine, nemlichdie deelarirteArt.

"

s
s

.

· .7S5-63.
«

«

.

»

Die künstlicheVerfertigungverschiedenerBierarten sollzwar an die festgesetzte
Scheffel- Und Tonnenzalzlnicht gebundenseyn, jedoch in Absicht der Deklaration des

AkaWM8 Und VekschWkMssoll dabey nachden obigen Vorschriftenverfahren, und die

Contravenientenzwie oben festgesetztworden-,"bestraftwerden.
,

-

·

-

·

«

. Z4. .

. WelcherBrauer sich Zell-kommenTässsshVon unversteuertensMalze heimlich Zu
iMERM-Oder Mehr kkUöUmesscheUlals Vetstellrefrvordemund hiernächstmehrere Ton-
nen zu ziehen, alsihm nach Verhältnißdes«VersteuertenGebräudes mit Inbegrif des

Aüffüllbiersund Covents nachgelassenist, und dessenüberführekwerden sollte,wird außer
der jedesmaligenConfiscation sdes unversteuertensoder zu viel gezogenen Bieres und Eo-

"vents nochbesonders bestraft,nnd muß er in solchenFällenauch«erseinGesindeentstehen

«

Auch sollendiejenigenBrauer- welcheheimlichMalz einbringen vnnd sichdabeybe-

Treffenlassen, jedenmäßigbestraftwerden.
—·

» «·

Die Dennnciantem welchedergleiäkjenDest·audationesentdecken, erhalten nicht
»nur die Hälfte des eonsiseirtenMalzes oder Bieres, sondern auch sdieHälfte der gesetz-
TmäßigenStraer

«

·

«

,

.

«

.

. »so-z.,
-

z

jTDiejenigenywelche nicht zum Vers-auf,X sondernEsbloszur eignen Consumtion
brauen-, sollen demohngeachtetder geordneten-Formalitcitnnterworfen seyn-, und in

Contraventionsfcillen jmitder Vorhinfestgesetzte-nStrafe belegtwerden.
«

.. 6 g,
«

Alle«Exi1n«irte7solleneine EfixirtekVergåtignng«in"denenProv«inzen,on selbigeRe-

giementssniaßigstatt findet-«erhalten-,EHiernZchstsaberJIwenn sie brauen-,den Brauordg

nungen jedes-OrtesUnterworfenTseym
. ,—e.sx7«o.» .

Jn AnsehüngdererjenigenStädte-,welche den erforderlichenBierbedarfblonden
Brauereyen auf «dem"L-andenehmen«-,vwird vHierdurchfestgesetzt,daß das soin Landesein-

gehendeVier Mcht Anders jüksjnVdpschkifksmüßiggeeichtensGefcfßeneingelassen-zund

Von selbigemdie iderordneteAeeise-GefälleTieyinEingang erlegtwerden soll.
»

.

' « ) ) .«, ;7.I. .. -«
.

l

.

vXII-DenIandmüllernwird bey F NthlrJStrafe für-jedenScheffel, Untersagt, bon

MdtschenEinwohnernMalzzmnSihroten anzunehmen,es seyvdenndaß in ganz außeror-
"

dentlichenFällenVon dem AcciseamteldesOrtes»ein besondererErlaubnißscheinerscheint
worden, in welchemFall»derian"dmüller"salles·"·dasjenige"zubeobachtenhats-,wassoorstee
Hend dein StädtschenMüller borgeschriedenworden. « —

"

"

Wer geschroteneskMalzsaaswzrcs erkafo maß solchesnichranders-als in«gehörig
"

geeichtenSäckeneindringen, dasselbeam Eingangsthor declarirenj ein Verhältnißmäß
sigesPfand deponiremhiernåcljsisolchesauf der Mühlenwageabwiegenlassen-,Ysodann
dendem AreiieamsztesinitVorzeigimgdes Eingangsennd Müh·len-s-Wagez«ektelsver-

» sternen, und sein Pfand gegen Aushändigungder erhaltenen AeeiseqriittangsoomThore
schreiderwieder zurückfordem s - —

»

- D
- Cis-Z-

.

.«,·..—---.—

.-—-——
-
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. H-- 73-,
,

-. Y

«

An denjenigenOrten, wo nochkeine Mühlenwagenbefindlich sind, ums djie Auf-

richt,auf die Brauer, Brandweiubrenner, Bäcker und Müller verdopbelk,nnd in den

«Mühlen, Tag vor Tag,I die genauestenNecherchen, auch dann und wann zur Rache-seit
angestellek, und das vorgefundenePlaiqu Getraide since-ist den geeichienTubben

überschlagenwerden«
"

« «
· s-

--
-

« ·-

i- 74. ;
»

T. -

Jn solchenStadien mußjederBrauer geeichkeScheffelhalten, und bevor er das

,Malz einsacken solchesdem Aeeifeamteanzeigen letztereskmuß sodann einen zuberlafi
«

sigen Ossieiantenbeordermwelcherbenm Messen des Malzes zugegen seyn und die Säcke-

worinn solches geschürtetworden ,«"versiegelusoll.- Wann hiernachsidie Gefälle beytn . ,

Acciseamteberichtigec, und von-demselben die Quitung darüber ertheiler worden, kann

der Brauer. das in Sacken versiegelreMalz zur Mühlebringen. Beym Ausgang-ezur

Mühle aus dem Thore muß der ThorschreiberdieSäcke nachsehen, und die daran be-

findliche Siegel in fAugenscheinnelgmemob solche richtig und-sich unverletztbefinden,
übrigens abervdenAusgang , wie oben vorgeschriebenwerden, auf den Rückender-Ar-

, wisequitungakkestiren.

solchenOrten , wo keine MühlenwagenVorhanden«sind, das Malz in keinen andern als
«

versiegelxenSricken anzunehmen, widrigenfalls sie eben so, wie diejenigenMüller bes-

sirafr werdensollen, welche Malz ohne-Vorzeigung des Wagezektels zum Verschrotens
s

- annehmen. ·Weun das Malz abgeschrotenworden, müssen die dazu bestelltenKreise-

Bedienten selbiges mittelst den auf den Mühle-ebefindlichengeeichtenKübein oder Tub-

ben wiederin die Säcke einmessen, versiegelnzund wannsolches zur Stadt zemickgebrachr
« Med- die Siegel non denThorbedienrenreeoguosciretund der richtigbefundeneEingang

attestiret werden.
«

. . 2
- is sie-L -

, Wenn die Mühlen innerhalbder Stadt belegen sind, so sind selbigeniitBeobachg
kung voekstebenderallgemeinenVorschriften in der genauestenAufsichtzu halten, und in

«

großenSind-en durch einen beiicindiggegenwrirrigenAeeiseokficianrewin kleinern Send-

ren aber, des Tages»mebrknaleuunvermukbet zu revidiren. -
-

Außerdiesen Praeautionen müssendas-wo Mühlenwagenvorhanden sind,"die Sacke-
worinnen das Malz befindlichist , nach geschehenerZurückwiegungauf der Mühlenwage

. veriiegelt, und die Siegel allererst beym Einmeischem wenn selbigezufårderstnach-ges
«

sehen, und richtig b.ef11nden·.irorden,,von dem Aeciseoffiriankenwieder abgenommen
werden. Wo aber keine Mühlenwageuvorhandensind , geschiehtdiese Bersiegelung der

Sacke—,zsdi»e«Mühlenmögen iu- oder außerhalbder Stadt belegenseyn, besfcindig, und

zwar gleich-guf·-deuMühle-m und-die Siegel werden gleichfalls Von dem beym Eine

meischen.gegenwärtigen-foiciauken.wiederabgenommen Kein Müller soll sich unter-«

fangen von einer in der Stadt belegenenMühle ohne Beyseynoder Vorwissen des Aecisee

ofsicianken, Schwer oder Mehl verabfolgenzu lassen,vam wenigstenaber zur Rache-zeit-

als welches-denselbenhierdurchbeyschwererlieibesstrafeein für allemahl verbotbenwird -

-

Die Braudweinbreuner sollensichsowolbeymMagistratals Aeeiseanneder Ortes-I

melden, und zugleichanzeigem rvieViel Blasen sie gehen lassen wollen.
·

--

.

- » »st»
«

.

Also und sld
,

«

.

:

.

Vom I Junii diesesJahres aus«sollensämtlichein jederStadt bvkhandeneBrand;

weinblasenvoneinem Ratbsmiegliedeund einemAecisekundeZieseofsicianeenrevidirtendie

nicht«-bekrieb«en«eBlasen netseegelydiejenigenaber, welchenach der Declarationderine

,

genehuinerkünftig-hinzuEgebrauchemin Ansehungihres Inhaltsgenau-untersuchtundvl
diernirbsi"'lnirdemSiaditwappenundemen des Eigenthüniersbezeichnetwerden.

,

i
«

,

is II-

Den Müller-uwirdhiecdurchauf das ernstlichsteuntersagk, an —

x4—H-z-
»J;

-

M

as

-.

«-«—-.;-

..-..-»
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-
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, H. zo.
Jeder Brandweinbrenner soll sichein Buch halten, worinn feinversteuertesBrand-

sweinfchrorcnebst dem Daro der "Bersteurnng,Art des Gebräudes,Scheffelzahl, der
Mühle, auf welchersolchesgefchrotenworden, demMühlenwage-Gewicl)t,nnd der

ienerichteten Aecise-und-Mühlenwage-Gefällevom Aceiseamteeingetragen,auch die einge-
meifchteScheffelzahlVornStadteontrollenroder einem andern dazu»-bestelltensfoceianeen,
bemerke werden muß. -

« « «

« s. 862 s

»

·

s

Bey den Brandweinbrennen finden eben dieselbenVorschriften, als den Brauerei
gegeben worden , ihre Anwendung. So swie auch die E.73."und 74. ertheilt-eAnwei-
««sungin denen See-ideen,fwo keine Mühlenwagenvorhanden sind, bey dem zum Brand-

- wein zu verschwelendenGekraide genau zu befolgenist. Die Brandweinbrennersowohl
. sals Müller werden alfo hierauf oerwiesem nnd sollen sie bey entdeckten Contranentionxn
Fällen ebenso Wie EUAUseHUUgder Brauer, Verordreek ist, bestraft werden« Es isiaueh
den Brandweinbrennem so wenig als den Brauern erlaubk,- ohne vorherige-Deklaration,

nnd ohne Beyfeyn eine-s Aecise-Ossieiankeneinznmeischenoder Brand-weinzu ziehen.
— «.87. -

Nur darinn findetbeyden Brandweinbrennerneine-Ausnahmestate--daß selbigennachgelassenwird , dasjenige Malzauanrum,. welchesnach«denbesondernVetijåsskmgdes

snnd solchesvermengt zur Mkihlenwagezu«bringen.
«

,

:i-:«»..sz—Wennsich im Gewichtedes Schrots»snndder Tabelle Verschiedenheitäußert-si-
zpirtznach dennemlichenVorschriftenverfahren , als solche-SDis-;27.»EszivszUbsichthkBrauer»oerordnersind. -

«

" UT ":«« « « «

Orts zum Brandweinbrennen erforderlichist, Vorher Gir·harteenGetraide zu vermengekn

Ed—so- J
. « ,

-

«» Derjenige"-Braner,welcherzugleichBrandweinbrennilj follzuMrhüennåjunvere
smeidlichersDefrandationennicht von-der netnlichenGerraideaekbeennenxtoovonxerbrauen
Ferner soll deestlbesnichtzu einer nnd derselbenZeit in demselbenHause zngsleickjbrennen
und brauen , sondernwenn er brauen will,4 davon g Tage botherojAnzeigeskhunzda fo-.
dannseineBeandweinblasenzuvor durch das-Aeeiseknnxenersiegeltiweedenindssenjwenn
ihmfaber einGebraude ohnegfeinesSchuldYånzlichumfchlägejsfo ist ihm nnchznlassem
nach-vorhergehenderDeklaration beymsMeisenmkennd geschehenenRachzahlnngderetwa
mehr zu erlegendenGefalle, solcheszumBrennenzn

F
- T --

«oerwenofen.s-
.

,

.
. »..

i

«
» »»-

-"

Hälku III ’. -

- Es soll zwar dene-BrandlveinbrennerKerlenankseyn,TanehdonFrüchfenieWeinhe-festtiw Bemede zu brennen-, nur InxüiiewsnesbeymsAecifeszslinne—dee»Orees-ofe(e;oneef-
fioniijedesmaldazu·nachsuchen, und das zmnzBrennendestinirke-"«Qsaänknni«deinselbenrich-
tig anzeigem lsvelchessodann-»diedeclarfrteJngkedienzZendnkchden Stadrs’-·Conrrollenr"
besichtigenund versiegelnläßt-, inndy iwenn solchesin GegenleakaeinesDWeifeofieianeen
eingemeischewoedensnach einernknoglichstsrichtigenVerhafnnßs»die davon Fu:ziehende
Quarrezahl berechnet, und dafür die Gefejlfenaseheben den Sätzenerheben , welchevon

Seinin die Städtevom Nachen-LandeseingehendenBran«d.wei-n,Verträgen-sindiji’...--I«

.

-

s. .:-»-.Kl.i:;«.» s« .

«

-«;—L »Es-K
Kein Bäcker,MehlhändleroberstådtscheeMüllersollin regnla neben feinemGe-

seexbechdzdkks —.

Eis-so «each«bietezBlsesssibeinbrennxewjGlisMeist-yet net Futterfchxdxznndersals-eeikefenyengkesGen-esse,uij»i;—ek;schiedeneeGeschehen-«;za einige;in,e3egenxyan.exneensc-HeileslfssxgntetsMesse jede-.-SchxsffelesveMess-;Egeinsgesneegszuksxeemevgtwenden-gee-engebener-Werden-
-

J
«

« —

«

—

THE
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,

«

so 94s
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-

.- sz s. f-194.’ »

»

f,
«

.

Kein siådrscherMüller soll sichnnreriiehem einem Mahlgasteanssder Stadt solch
—

grobesMehl zu machen, ais zum Brandweinbrennenzu gebrauchenist« s -
s »

« . i» 95-— —-

-

Jst keinem Müller oder Bäckererlaubt-, Stein- und Staubmsehl, Mengselund
fchroarzesunreines Mehl an die Brandweinbrenner-z—uverkaufen, auch soll beyStrafe .

-

Niemand an selbigeFutterschrotüberlassen-.
»

·

-

,

.

Die Landniüilersollen ohne Eriaubniiästheindes Arseisseamtsfür keinenEinwohner
in der Stadt Brandweinschrotmache-n»

-

s
»

-

s

,

"

»

«

s« -97-- .

t.

Mit dem von auswcirts eingehendenBrandweinschrotwird es eben fo, wie in

Ansehung des Malzes verordnet worden, gehalten-
—

«

»

;

.

s« 8"
«

,

«

,

Alte Hund-währenohneziusnahmesollenvvon nun an injAccisebarenStädten und -

Fleckenabgeschafftwerden.
'

"

-

«

Icoad
,

.

Alles Getraide, spwasin den Stadien consumiretwird , ist zu ",versteuerin,und find
dabeydieselbenVorsihriften wie bey dem Malz und Schrot zu beobachten.

·

» -. 101—.
.

Die Bäcker, Mehlhdndier, Stärke- und Pudermacher, wie auch die Viehmästet

sollensich geeichterScickebedienen, und Bücher halten, worinn die versteuertenGe-—
traidequamavom Kreise-akuteeinzutragenLind. » z

»

’

,

.

l sz »

lod» s U

In den Städtenz wo keine Mithienwageu Vorhanden sind, Und Vor der Hand
nicht sogleichangelegt werden konnem sind die Bärte-r , Viehmbstser te.»verbunden,sich
geeichteTubbenzu bebten-, und bey dem Einmessen in ihren Häufern, so wie in den
Meissner-;eben den Forinniitikten unterworfen , fb in Absicht der Brauer und Brandwun-
brenner Vor-geschriebenworden.

-

In Absichtder übrigenConfumentesntwirdfestgesezxz
daß ihnen nicht eher einiges Mehl von denMüllern verabfolgt werden soll, bis soiches
vorhero von den Ticeifeoffiriantennachgesehenund richtig befunden ist. Die Säcke sind
von den Asceise--OsieianrenFu versiegelmnnd erst TbeymEingange in den Thorensodee
in sdenen offenen Städten beymArciseanftezu entsie.geln.

'

;
«

»
,

N

,

» ,
d 1031

)

»

.

4

-

Den-m Srkirkinnd Pudermachernwird das Treten des Weitzensuntersagt
—

. Io4. »

,

»

-

- Alles, ums in AbsichtderDifferenzdesMühiewWagegewichtsgegen die Mühlen-
Wagetabelleder unzulåßigenVermengungmehrerer VerschiedenenGetraidearten,und des -

Abmahlensauf Landmübletnohne ausdrücklichenErlaubnißscheindes Acrifeamts, ferner
der ceßirendenMabimetzein Natura, des Abmahlensauf der beym Arciseaintedeclarirg
ten Mühle u. s. w. bey dem Maize nnd Brandweinschrotefestgesetzetworden-, findet auch
hier seineAnwendung-.

« sp
"·

-

«

- s. los.
, ,

-

Alles Ma"hiiverk,weiches Vom Lande eingebrachtwird-, muß zur Mühlenwagegee
bracht und abgeivogen,biet-nächstaber auf dem Arciseamte durch Entrichtungder Tarifs-
mäßigenAeeise- und Wagegefaeie.-vcrsteuertwerden-. —

--

—

H; Io·6. - -

,

Die Stadrmüller könnenzwar auch sure- piattseTand mahlen-, siemüssenaber in
dkEfemFall alles Mabiwetkin ihren Mühlenbefonderssetzen,und nichts annehmen,
Was nichtmit dem Rahmen des Dorfes nnd des Eigenthümer-ibezeichnetist«

«

s. 107.



s. »107. ,

Wenn die Mühle in der Stadt liegt, muß det«Mahlgastvom plattenLande fein
Getraide," welcheserzur Mühle bringenwill , im Thore declasriren,darüber einen Freij
Zettel-nehmen«sodann solches zur Mühlenwage,und Von da mit demMahlen-Wage-
Zettel zuerühle bringen. Jst das Getraide abgemahlen, so muß er solchesgleichfalls
von der Mühle zurückwiegenlassen , vom Aeeise-Amte einen Gratis-Paßierscheinneh-
men, welcher am Thore nach vorherigerRevision des Gemahls zurückgenommen, und

das Mehl alsdenn paßiretwird. - Da aber die Mahlgästevom platten Lande keine Müh-
. len-Wagegefcilleerlegen, so muß der MühlenFWagemeisterdieserhalbbesondereAnnn-

tationes halten, und im Register jedePost mit dem NiühlemWagezettelund dem wegen
des Ausgang-zVom Thorfchreiberattestirten Paßierscheinbelegen.

-.

v

. 108. .

»
In den innerhalb der Stadt belegenenMühlen soll das Stein- und Staubmehl,

imgleichendas solchenMühlen vom Landgemahlgelieferre Metzkornin einem unterm Be-

schlußdes MühleneontrolleursbefindlichenKasten gesammletund beydessenVerkauf vom
s Müller versteuertwerden.

.
»

)

·— -

. Io9.
Eine gleicheVersteurung soll auch von allen stadtfchenMüllernzsie mögeninn-

oder außerhalbder Stadt liegen, geschehen. .

«

. I la· .

«

Samtliche Acrise-Officianten müssenihr vorzüglichstesAugenmerkdarauf richten,
daß die den Mullern vorgeschriebeneModalitäten unausgesetztund auf das pünktlichsie

beobachtet werden, und zu dem Ende die Mahlen Tag und Nacht auf das genaue-sie
revidiren .

«

-

. 113.
-

Die Landmühlensollen durch die anzusetzendeMühlenbereiterbeobachtet, und fo
oft als möglichrevidiret, auch zum oftern zur Nacht-seitdas darinn befindlicheMahl-
werk nachgesehen werden.

Berlin, den Isten Manxysz

Auf Seiner KöniglichenspMaiestätallergncidigsten
»

«

Special-Befehl
-

v. Werden

Kopfen- - Engelbrecht. Hainchelin v. Hofstädt. v. Beyer.


